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Kärntner Raumordnungsgesetz
Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995

Kärntner Umweltplanungsgesetz

Die Änderungen sind unterlegt

Der Novellenspiegel des Kärntner Raumordnungsgesetzes ist zu ergänzen:
LGBl. Nr. 10/2018

§ 8a Abs. 3 hat zu lauten:

(3) Die Landesregierung hat die vorschlagsberechtigten Stellen einzula-
den, innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist, welche nicht kürzer
als ein Monat sein darf, von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch zu machen.
Langt innerhalb dieser Frist kein entsprechender Vorschlag bei der Landes-
regierung ein, hat die Landesregierung die Bestellung ohne weitere Bedacht-
nahme auf das Vorschlagsrecht vorzunehmen. Die im Landtag vertretenen
Parteien sind im Wege ihres jeweiligen Klubs oder ihrer jeweiligen Interes-
sengemeinschaft von Abgeordneten einzuladen, Vorschläge gemäß Abs. 2
lit. a zu erstatten, wenn alle Mitglieder des Landtages, die auf Vorschlag der-
selben Partei gewählt wurden, diesem Klub oder dieser Interessengemein-
schaft angehören; ansonsten ist eine im Landtag vertretene Partei im Wege
ihres zustellungsbevollmächtigten Vertreters zur Erstattung eines Vorschlags
einzuladen.


